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Satzung Schleswiger Versicherungsverein a. G. (Fassung S07/2025) 

§ 1 Name, Sitz und 
Geschäftsgebiet 

1. Der im Jahre 1847 gegründete Verein führt den Namen Schleswiger Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit. Er hat seinen Sitz in Emmelsbüll-Horsbüll, Kreis Nordfriesland. 

 2. Das Geschäftsgebiet umfasst das Inland. 

§ 2 Zweck des Vereins 1. Der Verein betreibt Sachversicherungen und die Allgemeine Unfallversicherung, 
ausgenommen Industrieversicherungen. Der Verein kann Versicherungsverträge gegen 
festes Entgelt schließen und aktive Rückversicherung gewähren. Die Einnahme aus diesen 
Versicherungen darf 15% der Gesamtbeitragseinnahme nicht übersteigen. 

§ 3 Geschäftsjahr und 
Bekanntmachungen 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger 

§ 4 Mitgliedschaft 1. Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages oder durch Eintritt 
in einen bestehenden Versicherungsvertrag erworben. Sie endet mit dem 
Versicherungsverhältnis, es enden damit auch alle verbundenen Rechte. 

§ 5 Organe Vereinsorgane sind 

 1. die Mitgliedervertretung 
2. der Aufsichtsrat 
3. der Vorstand 

§ 6 Mitgliedervertretung 1. Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Organ die Gesamtheit der Mitglieder. 

2. Die Mitgliedervertretung besteht aus mindestens 15 und höchstens 27 von ihr selbst 
gewählten Mitgliedern. Für die Mitgliedervertretung ist jedes Mitglied wählbar, welches 
das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und weder Angestellter noch Vertreter des 
Vereins oder an der Verwaltung oder Vertretung eines anderen 
Versicherungsunternehmens beteiligt ist. Eine Stellvertretung in der Mitgliedervertretung 
ist nur durch einen anderen Mitgliedervertreter zulässig, jedoch kann ein 
Mitgliedervertreter höchstens einen an der Teilnahme verhinderten Mitgliedervertreter 
vertreten. 

 3. Gewählt wird durch Stimmzettel. Zurufwahl ist gestattet, sofern nicht mehr als drei 
anwesende Mitgliedervertreter dagegen Widerspruch erheben. Entfällt bei einer Wahl 
auf mehrere Personen die gleiche Stimmenzahl, so entscheidet das Los. 

 4. Die Amtszeit der Mitgliedervertreter beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

 5. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig aus, so können die Mitgliedervertreter in der 
nächsten Versammlung Ersatzmitgliedervertreter wählen. Die Amtszeit der 
Ersatzmitgliedervertreter währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiedenen gewährt 
hätte. 

 6. Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten oder aus anderem 
wichtigem Grunde von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen ausgeschlossen werden. Als wichtiger Grund gelten insbesondere 
Zahlungsunfähigkeit des Mitgliedervertreters oder die Beteiligung an der Verwaltung 
oder Vertretung eines anderen Versicherungsunternehmens. 

 7. Das Amt des Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt, Auslagen werden erstattet. 

§ 7 
Mitgliedervertreterversammlung 

1. Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliedervertretung werden in den ordentlichen und 
außerordentlichen Mitgliedervertreterversammlungen gefasst. An den Versammlungen 
nehmen die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates teil. 

 2. Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Zeit, 
des Ortes und der Tagesordnung einberufen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 
121 ff des Aktiengesetzes. 

 3. Zur Beschlussfähigkeit der Mitgliedervertreter-versammlung ist die Anwesenheit bzw. 
Vertretung gemäß § 6 Nr. 2 von mindestens einem Drittel der Mitgliedervertreter 
erforderlich. 

 Ist eine Mitgliedervertreterversammlung nicht beschlussfähig, so kann eine neu 
einberufene Versammlung auch bei Anwesenheit von weniger als einem Drittel der 
Mitgliedervertretung über Gegenstände der gleichen Tagesordnung Beschluss fassen, 
wenn in der Einladung zu der neuen Versammlung darauf besonders hingewiesen wurde. 

  



 

2 
 

   

 

 

Sa
tz

un
g 

Sc
hl

es
w

ig
er

 V
er

si
ch

er
un

gs
ve

re
in

 a
. G

. (
Fa

ss
un

g 
S0

9/
20

23
) 

 

 4. Soweit nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz Vorschriften des Aktiengesetzes über 
Minderheitenrechte entsprechend gelten, tritt an die Stelle des zehnten bzw. 
zwanzigsten Teils des Grundkapitals eine Minderheit von einem Zehntel bzw. Zwanzigstel 
der in der Mitgliedervertreterversammlung anwesenden Mitgliedervertreter. 

 5. Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für Wahlen zur Mitgliedervertretung und 
Anträge, die nicht Fragen der Geschäftsführung betreffen, zur Beschlussfassung durch die 
Mitgliedervertretung dem Vorstand vorbringen und ein Vereinsmitglied zur Begründung 
in die Mitgliedervertreterversammlung entsenden. 

 6. Die Mitgliedervertreterversammlung wird von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder 
seinem Stellvertreter geleitet. 

 7. Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate 
eines jeden Geschäftsjahres statt. 

 8. Eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung ist einzuberufen, wenn der 
Vorstand oder der Aufsichtsrat dieses im Interesse des Vereins für erforderlich halten, 
oder wenn mindestens fünf Mitgliedervertreter dieses schriftlich unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe beim Vorstand beantragt haben. 

 9. Über die Verhandlungen der Mitgliedervertreter-versammlung ist ein notarielles 
Protokoll aufzunehmen. 

§ 8 Aufgaben der 
Mitgliedervertreterversammlung 

1. Die alljährliche Bestimmung und Bestellung des Wirtschaftsprüfers. 

2. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des Berichtes des 
Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses. 

 3. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat sich für die 
Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben oder der 
Aufsichtsrat den Abschluss nicht billigt. 

 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. 

 5. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. 

 6. Wahl des Aufsichtsrates. 

 7. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates. 

 8. Änderung der Satzung und Einführung weiterer Versicherungszweige bzw. -arten. 

§ 9 Aufsichtsrat 1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die Mitglied des Vereins sein müssen. Sie 
werden von der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Geschäftsjahr der Wahl ist nicht 
einzurechnen. Wiederwahl ist zulässig. Ein Ersatzmitglied wird gleichzeitig für alle drei 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt. 

 2. Der Aufsichtsrat wählt unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der 
Wahlen zum Aufsichtsrat vorgenommen wurden, einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter des Vorsitzenden. 

§ 10 Sitzungen des 
Aufsichtsrates 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Beschlussfassung durch 
schriftliche, fernschriftliche oder fernmündliche Stimmabgabe ist zulässig, wenn der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates aus besonderen Gründen dieses anordnet und kein 
Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. 

 2. Sitzungen des Aufsichtsrates finden statt, sooft es die Geschäfte erfordern. Die Sitzungen 
sollen einmal im Kalendervierteljahr, sie müssen einmal im Kalenderhalbjahr stattfinden. 
Eine außerordentliche Einberufung muss unverzüglich erfolgen, wenn der Vorstand oder 
ein Aufsichtsratsmitglied dieses verlangt. Die Sitzung hat binnen zwei Wochen nach der 
Einberufung stattzufinden. 

 3. Die Einberufungen der Sitzungen erfolgen durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung 
durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung erfolgt in der Regel schriftlich unter 
Mitteilung der Tagesordnung, in dringenden Fällen auch mündlich, fernmündlich oder 
fernschriftlich. 

 4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist und die Mindestzahl nicht unterschritten wird. 

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei schriftlicher, 
fernschriftlicher oder fernmündlicher Stimmenabgabe gilt die Regelung entsprechend. 
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 5. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist ein Protokoll zu fertigen. Das 
Protokoll ist von den anwesend gewesenen Mitgliedern zu unterzeichnen. 

 6. Willenserklärungen des Aufsichtsrates sind im Namen des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden 
abzugeben. 

§ 11 Aufgaben des 
Aufsichtsrates 

1. Den Aufsichtsrat treffen die ihn durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Rechte und Pflichten. Ihm 
obliegen insbesondere 

 a. die Überwachung der Geschäftsführung 

 b. die Prüfung des Jahresabschlusses und des Vorschlages zur Überschussverteilung sowie 
Berichterstattung an die Mitgliedervertreter-versammlung 

 c. die Feststellung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes 

 d. die Bestellung des Vorstandes und die schriftliche Regelung der Dienstverhältnisse 

 2. Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch eine Geschäftsordnung oder durch Beschlüsse festzulegen, 
dass bestimmte Geschäfte nur mit seiner Zustimmung vom Vorstand vorgenommen werden 
können. Insbesondere ist die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich 

 a. zur Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten 

 b. zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken 

 c. zur Beleihung von Grundstücken 

 d. zur Anlage von Vermögenswerten, die nach Art oder Umfang von besonderer Bedeutung sind 

 e. für die Bestellung und Abberufung von Vorständen und Geschäftsführern in wesentlichen 
Tochtergesellschaften 

 f. zur Einführung oder Änderung von Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

 3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt 

 a. die Satzung zu ändern, soweit es die Fassung betrifft 

 b. die Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung, durch welche die Satzung geändert 
werden soll, soweit abzuändern, wie die Aufsichtsbehörde dieses vor der Genehmigung 
verlangt 

 Die Änderungen sind der Mitgliedervertreterversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen 
vorzulegen und außer Kraft zu setzen, wenn dieses von ihr verlangt. 

§ 12 Vorstand 1. Der Vorstand leitet unter eigener Verantwortung den Verein. 

 2. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine von ihnen zum 
Vorsitzenden bestimmen. 

 3. Der Verein wird vertreten durch 

 a. zwei Vorstandsmitglieder oder 

 b. durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen 

 wenn der Aufsichtsrat nicht etwas anderes beschließt. 

 4. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine 
Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern. 

§ 13 Einnahmen Die Einnahmen bestehen aus 

 a) den fälligen Beiträgen der Mitglieder 

 b) den sonstigen Einnahmen 

 c) den gegebenenfalls zu zahlenden Nachschüssen 

§ 14 Beiträge Die Mitglieder haben im Voraus Beiträge gemäß den vom Vorstand festgesetzten Tarifen zu entrichten. 
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§ 15 Nachschüsse 1. Reichen die Beiträge, die sonstigen Einnahmen sowie die gemäß § 16 Nr. 3 und 4 der Satzung 
verfügbaren Rücklagen zur Deckung der Ausgaben eines Geschäftsjahres und der nach § 16 Nr. 2 
der Satzung vorgeschriebenen Zuführung zur Verlustrücklage nicht aus, so ist der Fehlbetrag durch 
Nachschüsse zu decken. Die Nachschüsse dürfen die zur Deckung dieses Fehlbetrages erforderliche 
Summe nicht übersteigen. 

 2. Das Erheben und die Höhe der Nachschüsse werden vom Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates festgesetzt. Die Höhe darf einen halben Jahresbeitrag nicht überschreiten 

 3. Zur Zahlung der Nachschüsse sind alle Mitglieder, auch die im Geschäftsjahr ausgeschiedenen, im 
Verhältnis ihrer für das betroffene Geschäftsjahr zu zahlenden Beiträge verpflichtet. 

 4. Die Zahlung der Nachschüsse unterliegt den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie die Zahlung 
der Beiträge. 

§ 16 Verlustrücklage, 
freie Rücklage 

1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb ist eine Verlustrücklage 
in mindestens folgender Höhe als Sollverlustrücklage zu bilden 

 Gebuchte Brutto-beiträge (geb. BBE) Sollverlustrücklage 

 bis 0,26 Mio. EUR 100 % der geb. BBE 

 bis 0,52 Mio. EUR zusätzlich 80 % der 0,26 Mio. EUR übersteigenden geb. 
BBE 

 bis 1,28 Mio. EUR zusätzlich 10 % der 0,52 Mio. EUR übersteigenden geb. 
BBE 

 über 1,28 Mio. EUR zusätzlich 5 % der 1,28 Mio. EUR übersteigenden geb. 
BBE 

 2. Der Verlustrücklage sind bis zum Erreichen oder Wiedererreichen der Sollverlustrücklage jährlich 3 
% der gebuchten Bruttobeiträge zuzuführen. Maßgeblich für die Zuführung ist der Stand der 
Verlustrücklage vor einer Entnahme nach § 16 Nr. 4. 

 3. Ist die Sollverlustrücklage gebildet, kann der Vorstand bis zu 50 % des Jahresüberschusses des 
Geschäftsjahres der Verlustrücklage oder freien Rücklagen zuführen. Die Mitgliedervertretung 
kann weitere Zuführungen zu Rücklagen gemäß § 8 der Satzung beschließen. Eine Auflösung freier 
Rücklagen ist nur soweit zulässig, wie die gesetzlichen bzw. aufsichtsbehördlichen 
Solvabilitätsvorschriften eingehalten werden. 

 4. Die Verlustrücklage darf nur zu einem Drittel ihres jeweiligen Bestandes in einem Geschäftsjahr in 
Anspruch genommen werden. Durch Inanspruchnahme darf der Bestand nicht geringer werden als 
50 % der Sollverlustrücklage. 

 5. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann von den Zuführungs- und Entnahmebestimmungen 
abgewichen werden. 

§ 17 
Beitragsrückerstattung 

1. Soweit der Überschuss eines Geschäftsjahres nicht der Verlustrücklage oder anderen Rücklagen 
zugeführt wurde, ist er der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen. 

 2. Diese Rückstellung darf ausschließlich zur Gewährung von Beitragsrückerstattung verwendet 
werden. 

 3. Maßstab für die Verteilung der Beitragsrückerstattung bilden die Beiträge zur Hauptfälligkeit des 
folgenden Geschäftsjahres oder die Nachschüsse des Geschäftsjahres. Auf welche 
Versicherungszweige eine Rückerstattung verteilt wird, entscheidet der Vorstand. 

§ 18 Vermögensanlage Das Vereinsvermögen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen und den von der Aufsichtsbehörde 
erlassenen Richtlinien anzulegen. 

§ 19 Auflösung des 
Vereins 

1. Die Mitgliedervertreterversammlung kann die Auflösung des Vereins beschließen. Zu dem 
Beschluss über die Auflösung ist die Anwesenheit von drei Vierteln der Mitgliedervertreter 
erforderlich. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine neue Versammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig 
ist. Auf diese Folge muss in der Einladung hingewiesen werden. 

 2. Der Verein gilt als aufgelöst, wenn drei Viertel der erschienenen Mitgliedervertreter der Auflösung 
zugestimmt haben. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 3. Die Auflösung wird durch den Vorstand vollzogen. Die zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern 
bestehenden Versicherungsverhältnisse enden zum Schluss des laufenden Geschäftsjahres. 
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§ 20 Liquidation 1. Nach der Auflösung findet die Liquidation durch den Vorstand statt. Die Liquidatoren fassen ihre 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Die Beitrags- und Nachschusspflicht der Mitglieder bleibt bis 
zum Ablauf des Geschäftsjahres bestehen. 

 2. Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein Überschuss, so wird dieser nach dem Verhältnis 
der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge an die Mitglieder verteilt. 

 
Genehmigt durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht am 01.10.2025 
GZ: VA 33-I 5002/00422#00024 

 


